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Zweite Verordnung
zur Anderung der Landesdiingeverordnung

Vom 17. Dezember 2020

Auf Grund des § 13a Absatz 1, 3, 6 und 7 der Diingeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S.
1305), der durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 (BGBI. | S. 846) eingefligt worden
ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Landesdungeverordnung vom 19. Februar 2019 (GV. NRW. S. 128), die durch Verordnung
vom 24. Marz 2020 (GV. NRW. S. 198) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die §§ 1und 2 werden wie folgt gefasst:
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w81
Geltungsbereich

Die Verordnung regelt

1. die Ausweisung von Gebieten zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat oder
Phosphat auf Grund des § 13a Absatz 1 der Diingeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S. 1305),
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 (BGBI. | S. 846) geandert worden ist,

2. zusatzliche, abweichende oder erganzende Anforderungen nach § 13a Absatz 3 der Diinge-
verordnung und

3. abweichende Anforderungen in anderen als nach Nummer 1 ausgewiesenen Gebieten nach §
13a Absatz 7 der Dlingeverordnung.

§2

Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten

(1) Die Ausweisung der Gebiete nach § 1 Nummer 1 erfolgt auf der Grundlage der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten vom
10. November 2020 (BAnz AT 10.11.2020 B4).

(2) Die ausgewiesenen mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebiete werden auf der Basis von
Feldbldcken als landwirtschaftliche Referenzparzellen durch eine Karte jeweils zum 1. Januar ei-
nes Kalenderjahres dargestellt. Zusatzlich erfolgt eine einmalige Anpassung zum 1. Marz 2021.
Die Karte wird durch das Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz als zustandige
Stelle nach § 10 Absatz 2 und § 16 Absatz 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Auswei-
sung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten gefertigt und in digitaler Form unter
der Adresse ,https://www.elwasweb.nrw.de" zur Verfligung gestellt.

(3) In den ausgewiesenen Gebieten gelten die Anforderungen des § 13a Absatz 2 der Dlingever-
ordnung sowie die erganzenden Regelungen des § 3 flr nitratbelastete Gebiete sowie des § 4
fur eutrophierte Gebiete.”
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2. § 3 wird aufgehoben.

3. § 4 wird § 3 und wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Wérter ,auf nitratbelasteten Feldblécken” durch die Wérter ,in
nitratbelasteten Gebieten” ersetzt.

b) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Worter ,Feldblocken, die nitratbelastet im Sinne des
§ 4 sind,"” durch die Woérter ,nitratbelasteten Gebieten nach § 2," ersetzt.

c) In Nummer 1 wird die Angabe ,,vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S. 1305)" gestrichen, nach dem Wort
Wirtschaftsdiingern” werden die Woérter ,auBer Festmist von Huf- oder Klauentieren” eingefligt
und die Wérter ,,, bei denen es sich um Garrickstande aus dem Betrieb einer Biogasanlage han-
delt,” werden gestrichen.

d) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

«2. Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, deren Flachen ganz oder teilweise in nitratbelas-
teten Gebieten nach § 2 liegen, haben alle drei Jahre an einer durch die nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 2 der Zustandigkeitsverordnung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 113) zustandige
Behorde durchgefiihrten SchulungsmaBnahme zur Diingung teilzunehmen. Die Teilnahme ist im
Rahmen der dingerechtlichen Kontrolle auf Verlangen nachzuweisen. Die SchulungsmaBnahme
zur Dlingung ist auf eine Erhohung der Nahrstoffeffizienz auszurichten.”

e) Die Nummer 3 wird aufgehoben.

4. Nach § 3 (neu) wird folgender § 4 eingefligt:

"§ 4
Weitergehende Anforderungen in eutrophierten Gebieten
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(1) Die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber haben in eutrophierten Gebieten nach § 2 zu
beachten, dass abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 1 der Dingeverordnung das Aufbringen von
Wirtschaftsdingern auBer Festmist von Huf- oder Klauentieren sowie von organischen und or-
ganisch-mineralischen Dlingemitteln nur erfolgen darf, wenn vor dem Aufbringen ihre Gehalte an
Gesamtstickstoff, verfligbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat auf
der Grundlage wissenschaftlich anerkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder in dessen
Auftrag festgestellt worden sind.

(2) Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, deren Flachen ganz oder teilweise in eutrophier-
ten Gebieten nach § 2 liegen, haben alle drei Jahre an einer durch die nach § 4 Absatz 1 Nummer
2 der Zustandigkeitsverordnung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 113) zustandige Behor-
de durchgefuhrten SchulungsmaBnahme zur Diingung teilzunehmen. Die Teilnahme ist im Rah-
men der diingerechtlichen Kontrolle auf Verlangen nachzuweisen. Die SchulungsmaBnahme zur
Dlingung ist auf eine Minderung von Phosphateintragen in Oberflachengewasser auszurichten.”

5. § 5 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,nitratbelasteten” durch das Wort ,belasteten” ersetzt.

b) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

4Fur Betriebe, deren Flachen ausschlieBlich nicht in nitratbelasteten oder eutrophierten Gebieten
nach § 2 liegen, gilt abweichend von § 10 Absatz 3 Nummer 4 der Dlingeverordnung, auch in
Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 der Dingeverordnung, dass sie von den Vorgaben nach § 3
Absatz 2 Satz 1und § 10 Absatz 1 und 2 der Diingeverordnung ausgenommen sind, wenn sie".

c¢) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 8 Absatz 6" durch die Angabe ,§ 10 Absatz 3" ersetzt.

d) In Nummer 2 wird nach dem Wort ,héchstens” das Wort ,auf” eingefligt.

6. § 6 wird aufgehoben.
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7.§ 7 wird § 6 und wie folgt geandert:

a) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe ,das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5.
Mai 2017 (BGBI. | S. 1068)" durch die Angabe ,das zuletzt durch Artikel 277 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)" ersetzt.

b) In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 5 Nummer 1 oder 3" durch die Angabe ,§ 3 Nummer 1 oder §
4 Absatz 1" und das Komma durch das Wort ,oder" ersetzt.

c) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. an einer SchulungsmaBnahme zur Diingung nach § 3 Nummer 2 oder § 4 Absatz 2 nicht teil-
nimmt oder die Teilnahme nicht nachweisen kann.".

d) Die Nummer 3 wird gestrichen.

8.§8 wird § 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Armin Laschet

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/6



Die Ministerin fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Ursula Heinen-Esser

GV. NRW. 2020 S. 1261

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2020-s1261

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Zweite Verordnung zur Änderung der Landesdüngeverordnung 


